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Kursplan Fortbildungsschulung 

für die Schulung der Fahrzeugführer nach Kapitel 8.2 ADR 
 
 
Erläuterungen 
 
Die „Fortbildungsschulung“ muss von allen Fahrzeugführern absolviert werden, die die Verlängerung ihrer ADR-Bescheinigung anstreben. Ziel der 
Fortbildungsschulung ist die Vertiefung und Auffrischung des Wissens sowie die Vermittlung von für den Gefahrgutfahrer relevanten Neuerungen.  
 
Im Mittelpunkt dieses Kurses stehen die Pflichten und Verantwortlichkeiten der Fahrzeugführer, die an diesem Kurs teilnehmen. Die Vermittlung 
von speziellen Kenntnissen für Klasse 1, 7 oder für Tanktransporte ist nur Gegenstand dieses Kurses, sofern auch Fahrzeugführer an diesem Kurs 
teilnehmen, die die Verlängerung ihrer ADR-Bescheinigung für diese Teile benötigen. 
 
Der Kursplan ist verbindlich für die Durchführung des Unterrichtes. Die Lerninhalte sowie die methodisch-didaktischen Anforderungen sind zwin-
gend einzuhalten. 
 
Das angesprochene "Wissen" verlangt vom Teilnehmer einen allgemeinen, aber systematischen Überblick des Unterrichtsinhaltes ohne vertiefte 
Fachkenntnisse. 
 
Das angesprochene "Kennen" verlangt vom Teilnehmer die genaue Kenntnis eines Sachverhalts, die ihn zu einer zutreffenden Beschreibung be-
fähigt. Der Teilnehmer soll ausführlich mit dem Unterrichtsinhalt vertraut gemacht werden. 
 
Der Umfang des Kurses muss mindestens 8 Unterrichtseinheiten Theorie und 4 Unterrichtseinheiten Praxis betragen, weitere Unterrichtseinheiten 
können je nach Teilnehmerzahl und Zusammensetzung notwendig werden. Die Praxisanteile sind insbesondere in den Themensektoren 6 und 8 
vorzusehen. Auf die Angabe von Zeitvorgaben in den einzelnen Themensektoren wurde verzichtet, um die Möglichkeit zu schaffen - unter Berück-
sichtigung der aktuellen Rechtssetzung - Schwerpunkte zu bilden. Im Unterrichtsplan sind die beabsichtigten Zeitansätze auszuweisen.  
 
Eine Unterrichtseinheit umfasst 45 Minuten. Pausen sind im Unterrichtsplan ausreichend zu berücksichtigen. 
 
Auf die Angabe der Zusätze „Teil, Kapitel, Abschnitt etc.“ sowie auf den Zusatz „ADR" wird verzichtet. 
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1. Themensektor: Allgemeine Vorschriften  
 
 

 Groblernziel Feinlernziel Lerninhalt methodisch-didaktische 
Anforderungen 

     
 Der Fahrzeugführer 

soll ... 
Der Fahrzeugführer 
soll ... 

  

         
1.1 - wissen, warum Vorschriften 

für die Beförderung gefähr-
licher Güter notwendig sind 

- Das Ziel und die Bedeutung 
von GGVSEB und ADR ken-
nen 

- Schutz von Leben, Gesundheit 
und Sachgütern 

  

         
   - Maßnahmen oder Vor-

kehrungen kennen, um den 
Missbrauch gefährlicher Güter 
zu minimieren 

- Vorschriften für die Sicherung 
von Gefahrguttransporten 
1.10 

  

         
1.2 - wissen, wie GGVSEB und 

ADR aufgebaut und die Vor-
schriften anzuwenden sind 

- 
 

wissen, für welche Transporte 
GGVSEB und ADR anzu-
wenden sind 

- 
 
 

sachlicher und räumlicher An-
wendungsbereich von 
GGVSEB und ADR 
 

- kurze Erläuterung des Auf-
baus, insbesondere Klassen-
übersicht 

         
   - wissen, aus welchen Teilen 

sich GGVSEB und ADR zu-
sammensetzen 

- Aufbau von GGVSEB und 
ADR 

  

         
1.3 - wissen, dass es zusätzliche 

gefahrguttransportrelevante 
Vorschriften außerhalb von 
GGVSEB und ADR gibt 

- die besonderen Verkehrs-
regeln und Verkehrszeichen 
gemäß StVO für die Be-
förderung gefährlicher Güter 
sowie Fahrverbote und Fahr-
beschränkungen kennen 

- 
 

StVO 
  

- visuelle Darstellung der ge-
fahrgutspezifischen Verkehrs-
zeichen 
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2. Themensektor: Allgemeine Gefahreneigenschaften  
 

 Groblernziel Feinlernziel Lerninhalt methodisch-didaktische 
Anforderungen 

     
 Der Fahrzeugführer 

soll ... 
Der Fahrzeugführer 
soll ... 

  

         
2.1 - wissen, welche Eigen-

schaften Gefahrgüter haben 
- die Hauptgefahren der ver-

schiedenen Gefahrklassen 
kennen 

- chemische und physikalische 
Eigenschaften 

  

         
   - wissen, dass viele Stoffe 

mehrere Gefahreneigen-
schaften aufweisen 

- Gefährlichkeitsmerkmale 
(Verpackungsgruppe, Klassi-
fizierungscode, Sammelein-
tragungen) 

  

         
2.2 - wissen, wie der menschliche 

Körper und die Umwelt durch 
Gefahrgüter geschädigt wer-
den können 

- die Einwirkungsmöglichkeiten 
der Gefahrgüter auf den 
menschlichen Körper kennen 

- 
- 
- 

Hautkontakt 
Einatmen 
Verschlucken 

  

         
   - die  möglichen Schädigungen 

für den menschlichen Körper 
und die Umwelt kennen 

- Schädigungsmöglichkeiten z. 
B. durch: 

• Dämpfe 
• Stäube 
• Gase 
• Flüssigkeiten 
• Feststoffe 
• Folgewirkungen von z. B. 

Explosionen und Bränden 
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  Klasse 1       
2.2 - wissen, wie der menschliche 

Körper durch Stoffe und Ge-
genstände der Klasse 1 und 
deren Zersetzungsprodukte 
geschädigt werden kann 

- die Schädigungsmöglich-
keiten auf den menschlichen 
Körper kennen 

- Schädigungsmöglichkeiten 
durch: 

• Splitter und Wurfstücke
• Druckwelle 
• Verbrennung 
• Knall 
• Vergiftung 
• Reizung 
• Verätzung 

  

         
  Klasse 7       
2.2 - wissen, wie der menschliche 

Körper durch Stoffe und Ge-
genstände der Klasse 7 ge-
schädigt werden kann 

- die Einwirkungsmöglichkeiten 
auf den menschlichen Körper 
kennen 

- 
- 
- 
- 

ionisierende Strahlung 
Direktstrahlung 
Kontamination 
Inkorporation (Ingestion, In-
halation) 
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3. Themensektor: Dokumentation  
 

 Groblernziel Feinlernziel Lerninhalt methodisch-didaktische 
Anforderungen 

     
 Der Fahrzeugführer 

soll ... 
Der Fahrzeugführer 
soll ... 

  

         
3.1 - wissen, welche Papiere mit-

zuführen sind 
- die Begleitpapiere und sonsti-

ge Papiere sowie deren Inhalt 
und Bedeutung kennen 

- 
 
- 
- 
- 
 

1.10.1.4 (u. a. Definition Licht-
bildausweis) 
8.1.2 
5.4 
§§ 5 und 35 GGVSEB 
 

-
 
 
 
 

Vorlage und Erläuterung der 
Papiere (Beförderungspapier, 
schriftliche Weisungen, Con-
tainer-/Fahrzeug-
Packzertifikat)  

         
  Tank       
3.1 - wissen, welche zusätzlichen 

Papiere bei Tanktransporten 
mitzuführen sind 

- den Inhalt und die Bedeutung 
der ADR-Zulassungs-
bescheinigung  

- 
- 
 
- 

8.1.2.2 a), 9.1.2, 9.1.3 
6.8.2.4.5 (§ 28 GGVSEB) 
Tankcodierung/Stoffe/Stoff-
gruppen 

 Vorlage und Erläuterung einer 
ADR-Zulassungs-
bescheinigung 

         
  Klasse 1       
3.1 - wissen, welche zusätzlichen 

Papiere bei der Beförderung 
von Stoffen und Gegen-
ständen der Klasse 1 mitzu-
führen sind 

- die zusätzlichen Papiere ken-
nen 

- 
- 
- 
- 

5.4.1.2.1 c) und d) 
8.1.2.2 a) (EX/II/III-Fahrzeuge)
9.1.2, 9.1.3 
5.4.1.4.2 
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  Klasse 7       
3.1 - wissen, welche zusätzlichen 

Papiere bei der Beförderung 
von Stoffen und Gegen-
ständen der Klasse 7 mitzu-
führen sind 

  - 
 

5.4.1.2.5.2 (schriftliche Hin-
weise) 
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4. Themensektor: Fahrzeug- und Beförderungsarten, Umschließungen, Ausrüstung  
 

 Groblernziel 
 Feinlernziel Lerninhalt 

Methodisch-didaktische 
Anforderungen 
 

         
 Der Fahrzeugführer 

soll ... 
Der Fahrzeugführer 
soll ... 

  

         
4.1 - wissen, dass es unterschied-

liche Fahrzeug- und Be-
förderungsarten gibt  

- 
 
 
 
 
 
 
- 

Fahrzeuge, die bei der Be-
förderung von gefährlichen 
Gütern in Versandstücken, in 
loser Schüttung und in Tanks 
verwendet werden dürfen, 
kennen 
 
unterschiedliche Be-
förderungsarten kennen 

- 
 
- 
 
 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 

gedecktes, bedecktes, offenes 
Fahrzeug, MEMU (1.2.1) 
besondere Anforderungen an 
Fahrzeuge (7.2, 7.3, 7.4, 9.4, 
9.5, 9.6) 
 
 
geschlossene Ladung 
lose Schüttung (7.3) 
Container (7.1) 
Tanks (4.2, 4.3) 
Versandstücke (7.2) 
 

  

         
  Tank       
4.1 - wissen, dass es unterschied-

liche Tanks gibt  
- die Bauformen von Tanks und 

deren Verwendung für einzel-
ne Gefahrgüter kennen 

- z. B. Einkammer-, Mehr-
kammer- und Mehrprodukten-
tanks, Zylindertank, Koffer-
tank, isolierter Tank, Saug-
Druck-Tank 

  

         
   - wissen, dass es eine Tank-

akte gibt 
- 4.3.2.1.7   
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  Klasse 1       
4.1 - wissen, dass es unterschied-

liche Fahrzeug- und Be-
förderungsarten für Be-
förderungen von Stoffen und 
Gegenständen der Klasse 1 
gibt  

- Fahrzeuge und MEMU, die 
bei der Beförderung von ge-
fährlichen Gütern der Klasse 
1 verwendet werden dürfen, 
kennen 

- 7.2, 9.1, 9.2, 9.3, 9.7, 9.8 (be-
sondere Anforderungen an 
Fahrzeuge, EX/II, EX/III) 

  

   - die Möglichkeit der Be-
förderung in Tanks kennen 

- 4.2, 4.7   

  Klasse 7       
4.1 - wissen, dass es für Stoffe 

und Gegenstände der Klasse 
7 unterschiedliche Be-
förderungsarten gibt  

- die Besonderheiten der Be-
förderung "unter ausschließ-
licher Verwendung" kennen 

- 1.2.1 und 7.5.11 (CV 33)   

   - die Möglichkeit der Be-
förderung in Tanks kennen 

- 4.2 und 4.3   

         
4.2 - wissen, dass es verschiedene 

Umschließungen gibt 
- Gefäße, Verpackungen, Um-

verpackungen, Großpack-
mittel (IBC) und Großver-
packungen für die Gefahrgut-
beförderung kennen 

- Definitionen gemäß 1.2.1 (sie-
he auch 4.1, 5.1, 6.1 bis 6.6) 

 Demonstration von Musterver-
packungen 

         
   - 

 
 
 
 
- 

Container für die Beförderung 
von Gefahrgut in Versand-
stücken und loser Schüttung 
kennen 
 
Tankcontainer, ortsbeweg-
liche Tanks und MEGC 
kennen 

- 
 
 
 
 
- 

1.2.1 (siehe auch 6.11, 7.1.3 
bis 7.1.6, 7.3) 
 
 
 
1.2.1 
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  Tank       
4.2 - wissen, dass es unterschied-

liche Beförderungseinheiten 
mit Tanks gibt 

- die Tankfahrzeuge (Fahr-
zeuge mit festverbundenen 
Tanks, Batterie-Fahrzeuge), 
Trägerfahrzeuge für Aufsetz-
tanks, Tankcontainer, orts-
bewegliche Tanks und 
MEGC, Saug-Druck-
Tankfahrzeuge, sowie Zug-
fahrzeuge kennen 

- 
- 
 
 

1.2.1 
9.1.1.2  
 

  

         
4.3 - wissen, welche Ausrüstungs-

gegenstände vorgeschrieben 
sind 

- die erforderlichen Aus-
rüstungsgegenstände und 
den Zustand kennen, in dem 
sie sich befinden müssen 

- 
- 
 
- 
- 

1.1.3.6 
8.1.4 und Anlage 2 Nr. 3.4 
GGVSEB 
8.1.5, 8.3.4 
8.5 (S2) 

  

         
   - die gefahrgutspezifisch not-

wendige Ausrüstung und de-
ren richtige Anwendung ken-
nen, sowie wissen, wie sie zu 
kontrollieren ist 

- 
 
 

8.1.5 i.V.m. 5.4.3 
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  Tank       
4.3 - wissen, dass es klassen-

spezifische Besonderheiten 
von Ausrüstungen unter-
schiedlicher Tanks und deren 
Träger- und Zugfahrzeugen 
gibt 

- die Tankausrüstung kennen - 6.7  bis 6.10   

         
   - die speziellen Sicherheitsein-

richtungen für einzelne Ge-
fahrgutklassen an Tanks, 
Tank-, Träger- und Zugfahr-
zeugen kennen 

- 
- 
 
- 
 
- 

9.2 und 9.7 
Inertisieren; Sondervor-
schriften (4.3.5, 4.2.5.3)  
4.3.2.3.3 (insbesondere Gas-
pendeln) 
4.3.2.3.4 – Absperreinrichtung 
 

  

 



FB  
Stand: 

 
7/09    DIHK 

Letzte Änderung: 01.07.2009 
 

11 

 
5. Themensektor: Kennzeichnung, Bezettelung und orangefarbene Tafeln  
 

 Groblernziel Feinlernziel Lerninhalt methodisch-didaktische 
Anforderungen 

         
 Der Fahrzeugführer 

soll ... 
Der Fahrzeugführer 
soll ... 

  

         
5.1 - wissen, welche Vorschriften 

für Kennzeichnung und Be-
zettelung gelten 

- die Kennzeichnung von Ver-
sandstücken und Umver-
packungen kennen 

- 
- 
- 
- 

3.4, 3.5 
5.1.2 
5.1.3.1 
5.2.1 

 Demonstration und Er-
läuterung unterschiedlicher 
Bezettelungen 

         
   - die Gefahrzettel kennen - 5.2.2.2   
         
   - wissen, dass Container und 

Versandstücke zu bezetteln 
sind 

- 
- 
- 

5.2.2 
5.3.1.1 
5.3.1.2 

  

         
   - wissen, dass Fahrzeuge mit 

Großzetteln (Placards) zu 
bezetteln sind 

- 5.3.1   

         
   - die Stellen kennen, an denen 

Fahrzeuge gegebenenfalls mit 
Großzetteln (Placards) zu 
bezetteln sind 

- 
- 
- 

5.1.3.1 
5.3.1.3 
5.3.1.4 
5.3.1.6 

  

         
   - die Stellen kennen, an denen 

Fahrzeuge gegebenenfalls mit 
Kennzeichen zu versehen 
sind 

- 5.3.3, 5.3.6, 3.4.10 i. V. m. 
3.4.12 
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   - das Warnzeichen für begaste 
Fahrzeuge und Container 
kennen 

- 5.5.2.2 
 

  

         
   - Die Kennzeichnung von nicht 

belüfteten Fahrzeugen und 
Containern mit bestimmten 
Gasen kennen 

- 7.5.11 (CV 36)   

         
  Tank       
5.1 - wissen, welche Vorschriften 

für Kennzeichnung und Be-
zettelung an Fahrzeugen und 
Tanks gelten 

- die Fahrzeuge und die Tanks 
kennen, die zu kennzeichnen 
sind 

- 
- 
 
- 

5.1.3.1 
5.3.3 (i. V. m. Sondervorschrift 
580) 
5.3.6 

  

         
   - Die Fahrzeuge und die Tanks 

kennen, die zu bezetteln sind 
- 
- 

5.1.3.1 
5.3.1 

  

         
  Klasse 1       
5.1 - wissen, welche zusätzlichen 

Vorschriften für Kenn-
zeichnung und Bezettelung 
bei der Beförderung von 
Stoffen und Gegenständen 
der Klasse 1 gelten 

- die spezifischen Zettel kennen - 
- 

5.2.2.2.1.4 
5.2.2.2.2 

  

         
   - die Stellen kennen, an denen 

Fahrzeuge und MEMU mit 
Großzetteln Placards) zu be-
zetteln sind 

- 
- 
- 
 

5.3.1.1.2 
5.3.1.4 
5.3.1.5.1 
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  Klasse 7       
5.1 - wissen, welche besonderen 

Vorschriften für Kenn-
zeichnung und Bezettelung 
bei der Beförderung von Stof-
fen und Gegenständen der 
Klasse 7 gelten 

- die spezifischen Zettel kennen - 
- 

5.2.2.2.1.5 
5.2.2.2.2 

  

         
   - die stellen kennen, an denen 

Fahrzeuge mit Großzetteln 
Placards) zu bezetteln sind 

- 
- 

5.3.1.1.3 
5.3.1.5.2 

  

         
5.2 - wissen, welche Vorschriften 

für die Kennzeichnung mit 
orangefarbenen Tafeln gelten

- 
 
 
 

die Fahrzeuge/Beförderungs-
einheiten kennen, die mit  
orangefarbenen Tafeln zu 
kennzeichnen sind 

- 
- 

5.1.3.1 
5.3.2.1 
 

 Demonstration und Er-
läuterung unterschiedlicher 
Kennzeichnungen 

         
   - die Stellen kennen, an denen 

Beförderungseinheiten mit 
orangefarbenen Tafeln zu 
kennzeichnen sind 

- 5.3.2.1   

         
   - die Art und Weise der Kenn-

zeichnung kennen 
- 5.3.2.2   

         
   - die Bedeutung der Nummern 

zur Kennzeichnung der Ge-
fahr und der UN-Nummern 
kennen 

- 
 

5.3.2.3   
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6. Themensektor: Durchführung der Beförderung  
 

 Groblernziel Feinlernziel Lerninhalt methodisch-didaktische 
Anforderungen 

         
 Der Fahrzeugführer 

soll ... 
Der Fahrzeugführer 
soll ... 

  

         
6.1 - Maßnahmen zur Verkehrs- 

und Betriebssicherheit ken-
nen 

- die Maßnahmen kennen wie 
die Verkehrs- und Betriebs-
sicherheit eines Fahrzeugs  
überprüft wird 

- Fahrtvorbereitungen -
 
-

Vorlage einer Checkliste zur 
Abfahrtskontrolle 
Prüfliste GGKontrollV 

         
   - die Einflussfaktoren, wie z. B. 

Straßenbeschaffenheit und -
zustand sowie Witterungsver-
hältnisse kennen und berück-
sichtigen können 

- Fahrbetrieb (Fahrverhalten 
unter Berücksichtigung der 
Einflüsse durch Ladung, Stra-
ßennässe, Kurvenfahrt usw.) 

  

         
  Tank       
6.1 - Maßnahmen zur Betriebs-

sicherheit von Beförderungs-
einheiten mit Tanks kennen 

  - 
 
 
 
 
- 
- 

Abfahrtskontrolle für Tanks 
(4.2, 4.3, 4.4 und 4.5; 7.5.1;  
z. B. Füllungsgrad, Dichtheit 
der Verschlüsse, Betrieb, 
technischer Zustand) 
7.5.10 und 8.5 (S2) 
Anlage 2 Nr. 3.2 GGVSEB 
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6.2 - wissen, wie Fahrzeuge sach-

gerecht be- und entladen 
werden 

- wissen, dass die Handhabung 
von Gefahrgut besondere 
Sorgfalt erfordert 

- 7.2, 7.3, 7.5.1, 7.5.8, 7.5.10, 
8.3.3, 8.3.6 und ggf. spezi-
fische Regelungen gem. 
7.5.11, Sondervorschriften 
(5.5) 

  

         
   - die Anforderungen kennen, 

die an den Laderaumzustand 
gestellt werden 

    

         
   - Kontrollen kennen, die er bei 

Versandstücken und der La-
dung insgesamt durchführen 
muss 

- §§ 22 und 23 StVO in Ver-
bindung mit §§ 4, 28 und 29 
GGVSEB 

  

         
   - die Zusammenladeverbote 

kennen, die sich aus der Be-
zettelung der Versandstücke 
ergeben können 

- 7.5.2   

         
   - die Trennvorschriften kennen - 7.5.4   
         
   - unterschiedliche Methoden 

der Ladungssicherung, auch 
bei Teilladungen, kennen 

- 7.5.7 und ggf. spezifische Re-
gelungen gem. 7.5.11 
(z. B. VDI 2700 ff., CTU-
Packrichtlinien, §§ 22 und 23 
StVO) 

  

         
   - das bei Ladearbeiten be-

stehende Rauchverbot 
kennen 

- 7.5.9 und 8.3.5   
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   - das Verbot von „Feuer und 

offenem Licht“ kennen 
- Anlage 2 Nr. 3.1 GGVSEB   

         
  Tank       
6.2 - Be- und Entladesysteme 

kennen 
  - 

 
- 
 
- 
 
- 

Inertisieren, Gaspendelver-
fahren 
klassenspezifische Umfüll-
systeme 
Sicherung der Be- und Ent-
ladestelle 
Kontrolle der Be- und Entlade-
stelle (Anschlüsse, Füllungs-
grad, Zustand der Anlage) 
(4.2, 4.3) 

  

         
  Klasse 1       
6.2 - Wissen, wie Fahrzeuge mit 

Stoffen und Gegenständen 
der Klasse 1 sachgerecht be- 
und entladen werden 

- 
 
 
 
 

die Zusammenladeverbote mit 
anderen Gefahrgutklassen 
und die Trenngebote kennen 

- 
- 

7.5.2 
7.5.4 und 7.5.11 (CV 28) 

  

         
   - die Bedeutung der Verträg-

lichkeitsgruppen und deren 
Anwendung auf das Zu-
sammenladeverbot innerhalb 
der Klasse 1 kennen 
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   - die Vorschriften über Be- und 
Entladen an für die Öffentlich-
keit zugänglichen Stellen in-
nerhalb und außerhalb von 
Ortschaften kennen 

- 8.5 (S1)   

         
   - die Vorschriften über die Rei-

nigung der Ladefläche vor 
dem Beladen kennen 

- 7.5.11 (CV 2, CV 13)   

         
   - die Vorschriften über das 

Rauchverbot und das Verbot 
von „Feuer und offenem Licht“ 
kennen 

- 7.5.11 (CV 2) und 8.5 (S1)   

         
  Klasse 7       
6.2 - wissen, wie Fahrzeuge mit 

Stoffen und Gegenständen 
der Klasse 7 sachgerecht be- 
und entladen werden 

- Vorschriften zur Verladung 
und Ladungsstauung kennen 

- 
- 

7.5.2 
7.5.11 (CV 33) 
 

  

         
6.3 - wissen, welche Vorschriften 

für die Durchführung eines 
Transports zu beachten sind 

- die Bestimmungen über das 
Mitfahren im Führerhaus ken-
nen 

- 
- 

1.1.3.6 
8.3.1 

  

         
   - die Überwachungsvorschriften 

beim Halten und Parken eines 
Fahrzeuges kennen 

- 
 
- 
- 

8.4 i. V. m. Anlage 2 Nr. 3.3 
GGVSEB 
8.3.7 und 8.3.8 
8.5 

  

         
   - die Bestimmungen über die 

Fahrwegbestimmung und ihre 
Einhaltung kennen 
 

- 
- 

§ 35 GGVSEB 
Anlage 1 GGVSEB 
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   - die Vorschriften über tragbare 

Beleuchtungsgeräte kennen 
- 8.3.4   

         
   - die Regelung kennen, dass es 

bestimmte Mengengrenzen 
bei der Beförderung von Ver-
sandstücken gibt, die von der 
Einhaltung bestimmter Vor-
schriften befreien 

- 
- 
- 

1.1.3.6 
3.4 
3.5 

  

         
   - die Besonderheiten für die 

Durchfahrt von Tunneln ken-
nen (Tunnelregelungen) 

- 
- 
- 
- 

1.9.5 
3.2 (Spalte 15) 
8.6 
Anlage 3 GGVSEB 

-
 
 
 
 
-
 
 
 
 
-

Erläuterung der Tunnelkate-
gorien und der Tunnel-
beschränkungen (z. B. zeit-
liche Einschränkungen: Tage, 
Stunden) 
www.bmvbs.de  
(Verkehr=>Güterverkehr& 
Logistik=>Gefahrgut=>ADR-
Tunnelbeschränkungen) 
 
www.unece.org 
(Transport=>Transport of 
Dangerous goods=>ADR 
=>Country information) 

         
  Tank       
6.3   - die Besonderheiten für Tank-

transporte für die Durchfahrt 
von Tunneln kennen (Tunnel-
regelungen) 

- 8.6 (Tunnelbeschränkungs-
code bei der Beförderung in 
Tanks) 
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  Klasse 1       
6.3 - wissen, welche zusätzlichen 

Vorschriften bei Be-
förderungen von Stoffen und 
Gegenständen der Klasse 1 
zu beachten sind 

- die Begrenzung der be-
förderten Mengen je Be-
förderungseinheit anwenden 
können 

- 7.5.5.2 (CV3) und  
7.5.11 (CV 4) 

  

   - die Vorschriften über Kolon-
nenfahrten kennen 
 

- 8.5 (S1)   

 
 

  - die Vorschriften über das Ver-
schließen von Fahrzeugen 
kennen 

- 8.5 (S1)   

         
  Klasse 7       
6.3 - wissen, welche zusätzlichen 

Vorschriften bei der Durch-
führung von Beförderungen 
von Stoffen und Gegen-
ständen der Klasse 7 zu be-
achten sind 

- die bei der Beförderung zu 
beachtenden Grundsätze und 
Regeln des Strahlenschutzes 
kennen 

- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 

Grundsätze und Regeln des 
Strahlenschutzes (§§ 4 - 6 
StrlSchV), Schutzmaßnahmen 
3A-Regel (Abstand, Aufent-
haltszeit, Abschirmung) 
jede unnötige Strahlen-
exposition vermeiden 
unvermeidbare Strahlen-
expositionen so gering wie 
möglich halten 

  

         
   - die Verhaltensregeln bei Be-

förderung „unter ausschließ-
licher Verwendung“ kennen 

- 1.2.1, 7.5.11 (CV 33)   

         
   - den Einsatzzweck von Über-

wachungs- und Messgeräten 
kennen 

- § 41 StrlSchV   
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   - wissen, dass er Versand-

stücke mit radioaktiven 
Stoffen und Gegenständen 
nur an Empfangsberechtigte 
aushändigen darf 

- 
- 
- 

§ 69 StrlSchV 
7.5.11 (CV 33) 
8.5 (S13) 

  

         
6.4 - wissen, dass Fahrzeuge un-

terschiedliche Fahrverhalten 
haben können 

- die Zusammenhänge von 
Kräften kennen, die am Fahr-
zeug und auf die Ladung wir-
ken 

- 
- 
 

Trägheitskraft 
Fliehkraft 
 

  

         
 
  Tank       
6.4 - wissen, dass Beförderungs-

einheiten mit Tanks ein be-
sonderes Fahrverhalten ha-
ben 

- die Kräfte kennen, die beim 
Fahrbetrieb auf Be-
förderungseinheiten mit Tanks 
wirken 

- physikalisches Verhalten von 
Flüssigkeiten, insbesondere 
bei teilweise gefüllten Tanks 
und unterschiedlicher Dichte 

  

         
   - die Möglichkeiten kennen, wie 

Schwall entsteht und wie er 
vermieden werden kann 

- Schwallwirkung, Reihenfolge 
beim Entladen, Sattelzug-
Eigenarten 

  

         
     - Kippkante, Schwerpunkt   
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6.5 - eine Abfahrtskontrolle durch-
führen können 

- Inhalte der Abfahrtskontrolle 
kennen 

- 
- 
- 
 

Ladungssicherung 
Ausrüstungsgegenstände 
Dokumente 

-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-
 
 
 
-

Übung an einem Kraftfahrzeug 
mit einem zGG ab 3,5 t oder 
an einer Beförderungseinheit 
mit einem zGG ab 3,5 t. Das 
Kraftfahrzeug oder die Be-
förderungseinheit [Zugfahr-
zeug (Typgenehmigung N1- 
N3) und Anhänger (Typge-
nehmigung O2-O4)] muss für 
die Güterbeförderung aus-
gelegt und gebaut sein, zur 
Ladungssicherung geeignet 
und nach den Vorschriften des 
ADR ausgerüstet sein. 
 
Anwendung von Ladungs-
sicherungsmethoden mit den 
dazu notwendigen Mitteln (z. 
B. Zurrgurt) im Rahmen der 
Übung am Fahrzeug 
Prüfliste GGKontrollV 
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7. Themensektor: Pflichten und Verantwortlichkeiten, Sanktionen  
 

 Groblernziel Feinlernziel Lerninhalt methodisch-didaktische 
Anforderungen 

         
 Der Fahrzeugführer 

soll ... 
Der Fahrzeugführer 
soll ... 

  

         
7.1 - wissen, welche Pflichten und 

Verantwortlichkeiten für ihn 
und die sonstigen an der Be-
förderung gefährlicher Güter 
Beteiligten gelten 

- 
 
 
 
 
- 

seine Pflichten und Ver-
antwortlichkeiten kennen 
 
 
 
wissen, welche Pflichten und 
Verantwortlichkeiten die sons-
tigen an der Beförderung ge-
fährlicher Güter Beteiligten 
haben 

- 
 
 
 
- 

Verantwortungsbereiche des 
Fahrzeugführers gemäß §§ 4,  
28, 29 und 35 GGVSEB 
 
§§  18, 19, 20, 21, 23, 26, 29 
und 35 GGVSEB 

  

         
7.2 - wissen, dass Verstöße gegen 

die ihm obliegenden Pflichten 
mit Sanktionen bedroht sind 

- wissen, wie Ordnungswidrig-
keiten als Folge von Pflicht-
verstößen geahndet werden 

- 
 
 
- 

Bußgeldbestimmungen und 
Verwarnungsgeld-
bestimmungen (RSEB) 
§ 37 Abs.1 Nr.1, 18, 20, 21, 27 
GGVSEB 

- Anlage 7 RSEB 
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8. Themensektor:  Maßnahmen nach Unfällen und Zwischenfällen  
 
 

 Groblernziel Feinlernziel Lerninhalt methodisch-didaktische 
Anforderungen 

         
 Der Fahrzeugführer 

Soll ... 
Der Fahrzeugführer 
Soll ... 

  

          
8.1 - wissen, welche Maßnahmen 

nach Unfällen und Zwischen-
fällen zu ergreifen sind 

- die Möglichkeiten zur Ab-
sicherung einer Unfallstelle 
und zur Vermeidung sonstiger 
Schäden kennen 

- 
- 
- 

Sichern der Unfallstelle 
Abdichtung von Leckagen 
Besonderheiten im Tunnel 
 

- Merkblatt EU "Sicheres Fahren 
in Straßentunneln" 

         
   - die wichtigsten Regeln der 

Brandbekämpfung kennen  
    

         
   - wissen, dass bestimmte Mittel 

oder Ausrüstungen nicht zur 
Feuerbekämpfung verwendet 
werden dürfen 

- 
- 
- 

5.4.3 
8.1.4 
Brandklassen 

  

         
   - die sachgerechte Anwendung 

der in den Schriftlichen Wei-
sungen empfohlenen Maß-
nahmen kennen 

- 5.4.3   
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  Tank       
8.1 - wissen, dass es ein be-

sonderes Gefahrenpotential 
bei Tankbeförderungen gibt 
und welche weiteren Maß-
nahmen nach Unfällen und 
Zwischenfällen zu ergreifen 
sind 

- die Gefahren bei Tanktrans-
porten kennen 

- Berstgefahr, Explosionsgefahr   

         
  Klasse 1        
8.1 - wissen, welche Maßnahmen 

nach Unfällen und Zwischen-
fällen mit Stoffen und Gegen-
ständen der Klasse 1 zu er-
greifen sind 

  - Gefahrenbereich und Min-
destentfernung 

  

         
  Klasse 7       
8.1 - wissen, welche Maßnahmen 

nach Unfällen und Zwischen-
fällen mit Stoffen und Gegen-
ständen der Klasse 7 zu er-
greifen sind 

  - 
 
- 
- 

spezielle Informations- und 
Meldepflicht 
Meldung über Verluste 
Verhalten bei Beschädigungen 
von Versandstücken 

  

         
8.2 - wissen, wie die Schutzaus-

rüstung anzuwenden ist 
- die spezielle/geeignete 

Schutzausrüstung kennen 
und anwenden können 

- 8.1.5 i.V.m. 5.4.3   
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8.3 - Maßnahmen bei Unfällen und 
Zwischenfällen ergreifen kön-
nen 

  - 
- 
 
 
- 

Sichern der Unfallstelle 
Durchführung von Maß-
nahmen gemäß schriftlicher 
Weisungen 
Unfallmeldung 

- Übung an einem Kraftfahrzeug 
mit einem zGG ab 3,5 t oder 
an einer Beförderungseinheit 
mit einem zGG ab 3,5 t. Das 
Kraftfahrzeug oder die Be-
förderungseinheit [Zugfahr-
zeug (Typgenehmigung N1- 
N3) und Anhänger (Typge-
nehmigung O2-O4)] muss für 
die Güterbeförderung aus-
gelegt und gebaut sein, zur 
Ladungssicherung geeignet 
und nach den Vorschriften des 
ADR ausgerüstet sein. 

 


